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Memorandum 
 
Thema: BSI-KritisV Arbeitsunterlage 
Datum: 10.04.2018 
Ort: Schneider Electric, Steinheimer Straße 117, 63500 Seligenstadt 
Von: Alexander Schomberg, Sales Support Energy Automation 
An: Öffentlich 

 

 

Die 

Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz 
(BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV) 

definiert für die kritischen Industriesektoren 

• Energie 
• Wasser 
• Ernährung 
• Informationstechnik und Telekommunikation 
• Gesundheit 
• Finanz- und Versicherungswesen 
• Transport und Verkehr 

all jene Anlagentypen und deren Mindestgröße , ab der eine Anlage als kritische Infrastruktur gilt. 

Diese Arbeitsunterlage fasst die 

• BSI-KritisV vom 22.04.2016 und die 
• BSI-KritisV Änderungsverordnung vom 30.06.2017 

zusammen und stellt die enthaltenen Mindestgrößen für Anlagen in den kritischen 
Industriesektoren  heraus. 

Es richtet sich an Betreiber von Anlagen in den kritischen Industriesektoren und vereinfacht die 
Einordnung der eigenen Anlage als kritische, oder nicht-kritische Infrastruktur. 



BSI-KritisV

Sektor Energie
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aa) Nach Nummer 3.2.2 wird folgende Nummer 3.2.3 eingefügt:

�3.2.3 Anlage zur zentralen standort-
übergreifenden Steuerung

Gesamtmenge der 
transportierten Rohöl-
menge oder Produk-
tenmenge in Ton-
nen/Jahr oder

4,4 Millionen

Gesamtmenge der 
umgeschlagenen Roh-
ölmenge in Ton-
nen/Jahr oder

4,4 Millionen

Gesamtmenge der 
umgeschlagenen Men-
ge Kraftstoff in Ton-
nen/Jahr oder

420 000¹

Gesamtmenge der 
umgeschlagenen Men-
ge Heizöl in Ton-
nen/Jahr

620 000�

bb) Nummer 3.3.1 wird wie folgt gefasst:

�3.3.1 Anlage oder System von Ag-
gregatoren zum Vertrieb von 
Kraftstoff und Heizöl

Gesamtmenge der 
verteilten Menge Kraft-
stoff in Tonnen/Jahr

420 000¹

Gesamtmenge der 
verteilten Menge Heizöl 
in Tonnen/Jahr

620 000

cc) Nach Nummer 3.3.2 wird folgende Nummer 3.3.3 eingefügt:

�3.3.3 Anlage zur zentralen standort-
übergreifenden Steuerung

Gesamtmenge der 
verteilten Menge Kraft-
stoff in Tonnen/Jahr

420 000¹

Gesamtmenge der 
verteilten Menge Heizöl 
in Tonnen/Jahr

620 000�

6. Anhang 2 wird wie folgt geändert:

a) Teil 1 und 2 werden wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

2.� Im Sinne von Anhang 2 sind

a) Gewinnungsanlage (Wasserwerk)

Änderungsverordnung

Sektor Energie
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eine vertrauenswürdige dritte Instanz (Trusted Third Party), die in 
elektronischen Kommunikationsprozessen die jeweilige Identität des 
Kommunikationspartners bescheinigt.�

bb) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 3 bis 5. 

cc) In der neuen Nummer 3 wird in Satz 1 das Wort �zum� durch die Wörter �ab 
dem� ersetzt. Satz 2 wird aufgehoben. 

dd) In der neuen Nummer 5 wird das Wort �Personen� durch das Wort �Teilneh-
mer� ersetzt und nach dem Wort �Kalenderjahr� das Wort �jeweils� eingefügt. 

ee) Die bisherige Nummer 5 wird aufgehoben.

ff) In Nummer 6 wird der Buchstabe a aufgehoben. Die bisherigen Buchstaben 
b bis d werden die Buchstaben a bis c. 

gg) Die bisherige Nummer 9 wird aufgehoben. Die bisherigen Nummern 10 bis 
12 werden die Nummern 9 bis 11. 

b) Teil 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1.4.1 wird wie folgt gefasst:

�1.4.1 DNS-Resolver, die zur Nutzung öffentlich zu-
gänglicher Telefondienste, Datenübermittlungs-
dienste oder Internetzugangsdienste angeboten 
werden

Anzahl Teilnehmer 
des Zugangsnetzes, 
in welchem der 
DNS-Resolver be-
trieben wird

100 000�

bb) In Nummer 1.4.2 wird in Spalte B nach dem Wort DNS-Server der Halbsatz 
�,die zur Nutzung öffentlich zugänglicher Telefondienst, Datenübermittlungs-
dienst oder Internetzugangsdienst angeboten werden� gestrichen.

9. Nach Anhang 4 werden die folgenden Anhänge 5 bis 7 eingefügt:

�Anhang 5 (zu § 1 Nummer 4 und Nummer 5, § 6 Absatz 6 Nummer 
1 und Nummer 2)

Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Gesundheit

Teil 1 

Grundsätze und Fristen

1. Im Sinne von Anhang 5 ist oder sind

a) Krankenhaus

ein Standort oder Betriebsstätten eines nach § 108 des fünften Buches Sozi-
algesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung zugelassenen Krankenhau-
ses, der oder die für die Erbringung stationärer Versorgungsleistungen not-
wendig sind.

b) Produktionsstätte für unmittelbar lebenserhaltende Medizinprodukte, die 
Verbrauchsgüter sind

Änderungsverordnung

Sektoren Informationstechnik

und Telekommunikation
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4. Stehen mehrere Anlagen derselben Art in einem engen räumlichen und betriebli-
chen Zusammenhang (gemeinsame Anlage) und erreichen oder überschreiten 
die in Teil 3 Spalte D genannten Schwellenwerte zusammen, gilt die gemeinsa-
me Anlage als Kritische Infrastruktur. Ein enger räumlicher und betrieblicher Zu-
sammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 

a) auf demselben Betriebsgelände liegen,

b) mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind,

c) einem vergleichbaren technischen Zweck dienen und

d) unter gemeinsamer Leitung stehen. 

Teil 2 Berechnungsformeln zur Ermittlung der Schwellenwerte

5. Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.1.4 genannte Schwellenwert 
ist unter Annahme von durchschnittlich 0,035 Flugbewegungen zur Versorgung 
einer Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten 
Personen wie folgt berechnet:

17 500 Flugbewegungen/Jahr = 0,035 Flugbewegungen/Jahr x 500 000

6. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 1.2.2 und 1.2.3 genannte 
Schwellenwert ist unter Annahme einer durchschnittlichen disponierten Trans-
portleistung im Güterschienenverkehr von 1 460 Tonnenkilometern zur Versor-
gung einer Person, eines Regelschwellenwerts von 500 000 versorgten Perso-
nen sowie einer durchschnittlichen Transportleistung von 32 000 Tonnenkilome-
tern pro Güterzug pro Jahr wie folgt berechnet:

23 000 Züge/Jahr� �
( � � � � )

� �

7. Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.2.6 genannte Schwellenwert 
ist unter Annahme einer durchschnittlichen disponierten Transportleistung im Gü-
terschienenverkehr von 1460 Tonnenkilometern zur Versorgung einer Person pro 
Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt 
berechnet:

730 000 000 tkm/Jahr = 1460 tkm/Jahr x 500 000 

8. Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.3.3 genannte Schwellenwert 
ist unter Annahme einer durchschnittlichen Frachtmenge der Seeschifffahrtsflotte 
von 3,75 Tonnen zur Versorgung einer Person pro Jahr und eines Regelschwel-
lenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:

1 875 000 t/Jahr = 3,75 t/Jahr x 500 000

9. Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.3.4 genannte Schwellenwert 
ist unter Annahme einer durchschnittlichen Transportleistung der durch die Bin-
nenschifffahrtsflotte transportierten Fracht von 691 Tonnenkilometern zur Versor-
gung einer Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 ver-
sorgten Personen wie folgt berechnet:

BSI-KritisV

Sektor Transport

und Verkehr
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345 500 000 tkm/Jahr = 691 tkm/Jahr x 500 000

10. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 1.6.1 und 1.6.2 genannte 
Schwellenwert ist unter Annahme einer durchschnittlichen Gütermenge von 34
Tonnen pro Jahr zur Versorgung einer Person im Straßenverkehr und eines Re-
gelschwellenwerts von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:

17 000 000 t/Jahr = 34 t/Jahr x 500 000

Teil 3 Anlagenkategorien und Schwellenwerte

Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D

Nr. Anlagenbezeichnung Bemessungskriterium Schwellenwert

1. Personen- und
Güterverkehr

1.1 im Luftverkehr

1.1.1 Anlage oder System zur 
Passagierabfertigung an 
Flugplätzen

Anzahl der Passagiere/Jahr 20 000 000

1.1.2 Anlage oder System zur 
Frachtabfertigung an 
Flugplätzen

Gütermenge in Tonnen/Jahr 750 000

1.1.3
Infrastrukturbetrieb eines 
Flugplatzes

Gütermenge in Tonnen/Jahr 
oder

750 000

Anzahl der Passagiere/Jahr 20 000 000

1.1.4 Flugsicherung und 
Luftverkehrskontrolle 

Anzahl Flugbewegungen/Jahr 17 500

1.2 im Schienenverkehr der 
Eisenbahn

1.2.1 Personenbahnhof der 
Eisenbahn

Bahnhofskategorie jeweils höchste 
Kategorie 

1.2.2 Güterbahnhof Anzahl ausgehender Züge/Jahr 23 000

1.2.3 Zugbildungsbahnhof Anzahl gebildete Züge/Jahr 23 000

1.2.4 Schienennetz und
Stellwerke der Eisenbahn

Schienennetz nach TEN-V2) Kernnetz

1.2.5 Verkehrssteuerungs- und 
Leitsystem der Eisenbahn

Leitsystem des Schienennetzes
nach TEN-V

Kernnetz

1.2.6 Leitzentrale der Eisenbahn disponierte Transportleistung 8 200 000

2) Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 11. Dezember 
2013
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(Personenverkehr) in 
Zugkilometer/Jahr pro 
Netz/Teilnetz oder

disponierte Transportleistung
(Güterverkehr) in 
Tonnenkilometer/Jahr

730 000 000

1.3 in der See- und 
Binnenschifffahrt

1.3.1 Anlage oder System zum 
Betrieb von 
Bundeswasserstraßen

Güterverkehrsdichte in Tonnen 17 000 000

1.3.2 Verkehrssteuerungs- und 
Leitsystem der See- und 
Binnenschifffahrt

Güterverkehrsdichte in Tonnen 17 000 000

1.3.3 Leitzentrale von Betreibern 
und Verkehrsunternehmen 
der Seeschifffahrt

Disponierte Frachtmenge in 
Tonnen/Jahr

1 875 000

1.3.4 Anlage oder System zur 
Disposition von 
Binnenschiffen (nur 
Güterverkehr)

disponierte Transportleistung in 
Tonnenkilometer/Jahr

345 500 000

1.4 im Straßenverkehr

1.4.1 Verkehrssteuerungs- und 
Leitsystem

Verkehrssteuerungs- und 
Leitsystem der 
Bundesfernstraßen

Verkehrssteuerungs-
und Leitsystem für 
das Netz der 
Bundesautobahnen

1.4.2 Verkehrssteuerungs- und 
Leitsystem im kommunalen 
Straßenverkehr

Anzahl Einwohner der 
versorgten Stadt

500 000

1.5 im ÖPNV

1.5.1 Schienennetz und 
Stellwerke des öffentlichen 
Straßenpersonenverkehrs 
(ÖSPV)

Anzahl Fahrgäste/Jahr 125 000 000

1.5.2 Verkehrssteuerungs- und 
Leitsystem des ÖPNV

Anzahl Fahrgäste/Jahr 125 000 000

1.5.3 Leitzentrale des ÖSPV
(Betreiber, 
Verkehrsunternehmen)

Anzahl Fahrgäste/Jahr 125 000 000

1.6. in der Logistik

1.6.1 Anlage oder System zum 
Betrieb eines 

Gütermenge in Tonnen/Jahr 17 000 000
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Logistikzentrums in den 
Segmenten Massengut-,
Ladungs-, Stückgut-,
Kontrakt-, See- oder 
Luftfrachtlogistik

1.6.2 Anlage oder IT-System zur 
Logistiksteuerung- oder 
Verwaltung in den 
Segmenten Massengut-,
Ladungs-, Stückgut-,
Kontrakt-, See- oder 
Luftfrachtlogistik 

Gesamtmenge bereitgestellte, 
verteilte, gelagerte, bearbeitete 
oder umgeschlagene
Gütermenge in Tonnen/Jahr

17 000 000

1.7 Sonstige

1.7.1 Anlage zur Wettervorhersa-
ge, zur Gezeitenvorhersage
oder zur Wasserstandsmel-
dung

Gesetzliche Verpflichtung zur
Diensterbringung

Anlagen im Sinne 
des § 4 Absatz 1 
DWD-Gesetz3) oder 
des § 1 Absatz 9 
SeeAufgG4)

1.7.2 Satellitennavigationssystem Betrieb der Bodeninfrastruktur Anlagen im Sinne 
des Art. 28 der
Verordnung (EU) Nr. 
1285/2013.�

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

3) Gesetz über den Deutschen Wetterdienst in der jeweils geltenden Fassung.
4) Seeaufgabengesetz in der jeweils geltenden Fassung. 
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eine Einrichtung, in der medizinische labordiagnostische Verfahren für Diag-
nose und Therapiekontrolle in der Humanmedizin durchgeführt und fachärzt-
lich befundet werden.

2. Eine Anlage, die einer in Teil 3 Spalte B genannten Anlagenkategorie zuzuord-
nen ist, gilt ab dem 1. April des Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in 
dem ihr Versorgungsgrad den in Teil 3 Spalte D genannten Schwellenwert erst-
mals erreicht oder überschreitet, als Kritische Infrastruktur. Hat der Versorgungs-
grad einer Anlage den in Teil 3 Spalte D genannten Schwellenwert erstmals im 
Kalenderjahr 2016 erreicht oder überschritten, gilt die Anlage mit Inkrafttreten 
dieser Verordnung als Kritische Infrastruktur. 

3. Der Betreiber hat den Versorgungsgrad seiner Anlage für das zurückliegende Ka-
lenderjahr jeweils bis zum 31. März des Folgejahres zu ermitteln. 

4. Stehen mehrere Anlagen derselben Art in einem engen räumlichen und betriebli-
chen Zusammenhang (gemeinsame Anlage) und erreichen oder überschreiten 
die in Teil 3 Spalte D genannten Schwellenwerte zusammen, gilt die gemeinsa-
me Anlage als Kritische Infrastruktur. Ein enger räumlicher und betrieblicher Zu-
sammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 

a) auf demselben Betriebsgelände liegen,

b) mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind,

c) einem vergleichbaren technischen Zweck dienen und

d) unter gemeinsamer Leitung stehen. 

5. Nummer 4 findet keine Anwendung auf Anlagen, die der in Teil 3 Nummer 1.1 
genannten Anlagenkategorie zuzuordnen sind.

Teil 2 

Berechnungsformeln zur Ermittlung der Schwellenwerte

6. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 2.1.1 und 2.2.1 genannte 
Schwellenwert ist unter Annahme von durchschnittlichen Ausgaben für Medizin-
produkte, die Verbrauchsgüter sind, von 181,36 Euro pro versorgter Person pro 
Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt 
berechnet:

90 680 000 Euro Umsatz/Jahr = 181,36 Euro Umsatz/Jahr x 500 000

7. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 3.1.1 sowie 3.2.1 bis 3.3.1 
genannte Schwellenwert ist unter Annahme eines Durchschnittsverbrauchs von 
9,3 Packungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel pro versorgter Person pro 
Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt 
berechnet:

4 650 000 Packungen/Jahr = 9,3 Packungen/Jahr x 500 000

8. Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 3.1.2 genannte Schwellenwert 
ist unter Annahme eines Durchschnittswerts von 0,068 Einheiten hergestellten 
Erythrozytenkonzentrats, Thrombozytenkonzentrats und Plasmas zur Transfusi-

BSI-KritisV

Sektor Gesundheit
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on pro versorgter Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 
versorgten Personen wie folgt berechnet:

34 000 Einheiten/Jahr = 0,068 Einheiten/Jahr x 500 000

9. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 4 genannte Schwellenwert ist 
unter Annahme eines Durchschnittswerts von 3 Aufträgen für eine labormedizini-
sche Untersuchung pro versorgter Person pro Jahr und eines Regelschwellen-
wertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:

1 500 000 Aufträge/Jahr = 3 Aufträge/Jahr x 500 000

Teil 3 

Anlagenkategorien und Schwellenwerte

Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D

Nummer Anlagenkategorie Bemessungskriterium Schwellenwe
rt

1. stationäre medizinische Versor-
gung

1.1 Krankenhaus vollstationäre Fall-
zahl/Jahr

30 000

2. Versorgung mit unmittelbar le-
benserhaltenden Medizinpro-
dukten, die Verbrauchsgüter 
sind

2.1 Herstellung

2.1.1 Produktionsstätte Umsatz in Euro/Jahr 90 680 000

2.2 Abgabe

2.2.1 Abgabestelle Umsatz in Euro/Jahr 90 680 000

3. Versorgung mit verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln und
Blut- und Plasmakonzentraten 
zur Anwendung im oder am 
menschlichen Körper

3.1. Herstellung

3.1.1 Produktionsstätte Anzahl in Verkehr ge-
brachter Packungen/Jahr

4 650 000
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3.1.2 Anlage oder System zur Ent-
nahme und Weiterverarbeitung 
von Blutspenden

Anzahl hergestellter oder 
in Verkehr gebrachter 
Produkte/Jahr

34 000

3.2. Vertrieb

3.2.1 Betriebs- und Lagerraum Anzahl umgeschlagener
Packungen/Jahr

4 650 000

3.2.2 Anlage oder System zum Ver-
trieb von verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln

Anzahl transportierter
Packungen/Jahr

4 650 000

3.3. Abgabe

3.3.1 Apotheke abgegebene Packun-
gen/Jahr

4 650 000

4. Laboratoriumsdiagnostik

4.1 Transport

4.1.1 Transportsystem kumulierte Anzahl der 
Aufträge der Labore in 
der Gruppe/Jahr

1 500 000

4.1.2 Kommunikationssystem zur Auf-
trags- oder Befundübermittlung

Anzahl Aufträge/Jahr 1 500 000

4.2 Analytik

4.2.1 Labor Anzahl Aufträge/Jahr 1 500 000

Anhang 6 (zu § 1 Nummer 4 und Nummer 5, § 7 Absatz 7 Nummer 1 
und Nummer 2)

Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Finanz- und Ver-
sicherungswesen

Teil 1 

Grundsätze und Fristen

1. Im Sinne von Anhang 6 ist oder sind

a) Autorisierungssystem

ein System, mit dem ein angefragter Transaktionsbetrag bei Transaktionen 
aus Geldautomatensystemen oder aus dem kartengestützten Zahlungsver-
kehr nach Prüfung der Kartendaten durch das kontoführende Institut oder 
den Zahlungsdienstleister genehmigt oder abgelehnt wird.



BSI-KritisV

Sektor Wasser
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Eine Anlage oder ein System zur Bestellung von Lebensmitteln, 
insbesondere eine standortübergreifende Anlage oder ein standort-
übergreifendes System.

e) Anlage zum Inverkehrbringen von Lebensmitteln

eine Anlage zum Inverkehrbringen von Lebensmitteln im Sinne von 
§ 3 Nummer 1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fut-
termittelgesetzbuches in der jeweils geltenden Fassung, zum Bei-
spiel eine Verkaufsstelle des Einzel- oder Großhandels.

f) Anlage oder System zur zentralen standortübergreifenden Steue-
rung

eine Anlage oder ein System, durch die oder das eine oder mehrere 
andere Anlagen standortübergreifend gesteuert oder überwacht 
werden, insbesondere eine filialübergreifende Anlage oder ein filial-
übergreifendes System.�

bb) Die bisherigen Nummern 1 bis 6 werden die Nummern 3 bis 8.

cc) In der neuen Nummer 3 wird in Satz 1 das Wort �zum� durch die Wörter �ab 
dem� ersetzt. Satz 2 wird aufgehoben. 

dd) In der neuen Nummer 4 wird nach dem Wort �Kalenderjahr� das Wort �je-
weils� eingefügt. 

ee) In der neuen Nummer 6 werden nach dem Wort �kann� die Wörter �, bei ei-
ner Anlage, die den Anlagenkategorien des Teils 3 Spalte A Nummer 1.2 zu-
zuordnen ist,� eingefügt. 

b) Teil 3 wird wie folgt gefasst:

�Spalte 
A

Spalte B Spalte C Spalte D

Nr. Anlagenkategorie Bemessungskriterium Schwellenwert

1. Lebensmittelversorgung

1.1 Lebensmittelherstellung und 
-behandlung

1.1.1 Anlage zur Herstellung von 
Lebensmitteln

Menge der hergestellten 
Lebensmittel in t/Jahr 
oder l/Jahr

Speisen: 434 500 t

oder

Getränke: 350 Mio. l 

1.1.2 Anlage zur Behandlung von 
Lebensmitteln

Menge der behandelten 
Lebensmittel in t/Jahr 
oder l/Jahr

Speisen: 434 500 t

oder

Getränke: 350 Mio. l

1.1.3 Anlage oder System zur 
Distribution von Lebensmit-

Menge der umgeschla-
genen Lebensmittel in 

Speisen: 434 500 t

Ändeurngsverordnung

Sektor Ernährung
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teln t/Jahr oder l/Jahr
oder

Getränke: 350 Mio. l

1.1.4 Anlage oder System zur 
zentralen standortübergrei-
fenden Steuerung

Gesamtmenge der je-
weils hergestellten, be-
handelten oder umge-
schlagenen Lebensmittel 
der gesteuerten Anlagen 
in t/Jahr oder l/Jahr

Speisen: 434500 t 

oder 

Getränke: 350 Milli-
onen l�

1.2. Lebensmittelhandel

1.2.1 Anlage zur Behandlung von 
Lebensmitteln

Menge der behandelten 
Lebensmittel in t/Jahr 
oder l/Jahr

Speisen: 434 500 t

oder

Getränke: 350 Mio. l

1.2.2 Anlage oder System zur 
Distribution von Lebensmit-
teln

Menge der umgeschla-
genen Lebensmittel in 
t/Jahr oder l/Jahr

Speisen: 434 500 t

oder

Getränke: 350 Mio. l

1.2.3 Anlage oder System zur 
Bestellung von Lebensmit-
teln 

Menge der bestellten 
Lebensmittel in t/Jahr 
oder l/Jahr

Speisen: 434 500 t

oder

Getränke: 350 Mio. l

1.2.4 Anlage zum Inverkehrbrin-
gen von Lebensmitteln

Menge der in Verkehr 
gebrachten Lebensmittel 
in t/Jahr oder l/Jahr

Speisen: 434 500 t

oder

Getränke: 350 Mio. l

1.2.5 Anlage oder System zur 
zentralen standortübergrei-
fenden Steuerung

Gesamtmenge der je-
weils behandelten, um-
geschlagenen, bestellten 
oder in Verkehr gebrach-
ten Lebensmittel der 
gesteuerten Anlagen in 
t/Jahr oder l/Jahr

Speisen: 434500 t 

oder 

Getränke: 350 Milli-
onen l�

8. Anhang 4 wird wie folgt geändert:

a) Teil 1und 2 werden wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

2.� Im Sinne von Anhang 4 ist oder sind

a) Ortsgebundenes Zugangsnetz

eine Anlage, über die der Zugang zu einem öffentlichen Telefon-
dienst, zu einem öffentlichen Datenübermittlungsdienst oder zu ei-
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Berechnungsformeln zur Ermittlung der Schwellenwerte

7. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 1.1.1 bis 1.2.1 und 1.3.1 ge-
nannte Schwellenwert ist unter Annahme von 30 Transaktionen mit im Inland 
ausgegebenen Karten an Terminals (Geldautomaten) in- und ausländischer Zah-
lungsdienstleister pro versorgter Person pro Jahr und eines Regelschwellenwer-
tes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:

15 000 000 Transaktionen/Jahr = 30 Transaktionen/Jahr x 500 000

8. Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.4 genannte Schwellenwert ist 
unter der Annahme von 187 im Cash-Center bearbeiteten Banknoten zur Versor-
gung einer Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 ver-
sorgten Personen wie folgt berechnet: 

93 500 000 Banknoten/Jahr = 187 Banknoten/Jahr x 500 000

9. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 1.2.2 bis 1.2.4 und 2.2.3 bis 
2.2.5 genannte Schwellenwert ist unter Annahme von 36 Transaktionen als Mit-
telwert mit im Inland ausgegebenen Karten an POS-Terminals und Geldautoma-
ten in- und ausländischer Zahlungsdienstleister pro versorgter Person pro Jahr
und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt be-
rechnet:

18 000 000 Transaktionen/Jahr = 36 Transaktionen/Jahr x 500 000

10. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 2.1.1 bis 2.2.2 und 2.3.1 ge-
nannte Schwellenwert ist unter Annahme von 43 Transaktionen mit im Inland 
ausgegebenen Karten an Terminals (POS) in- und ausländischer Zahlungs-
dienstleister und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen 
wie folgt berechnet:

21 500 000 Transaktionen/Jahr = 43 Transaktionen/Jahr x 500 000

11. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 3 genannte Schwellenwert ist 
unter Annahme von 200 Transaktionen bei Überweisungen und Lastschriften pro 
versorgter Person und pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 
versorgten Personen wie folgt berechnet:

100 000 000 Transaktionen/Jahr = 200 Transaktionen/Jahr x 500 000

12. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 4 genannte Schwellenwert ist 
unter Annahme von 1,7 Abwicklungstransaktionen im In- und Ausland pro ver-
sorgter Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorg-
ten Personen wie folgt berechnet:

850 000 Transaktionen/Jahr = 1,7 Transaktionen/Jahr x 500 000

13. Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 5.1.2, 5.1.6 und 5.1.10 ge-
nannte Schwellenwert ist unter Annahme von 4 Leistungsfällen pro versorgter 
Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Per-
sonen wie folgt berechnet:

BSI-KritisV Sektor Finanz- und

Versicherungswesen
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2 000 000 Leistungsfälle/Jahr = 4 Leistungsfälle/Jahr x 500 000

Teil 3 

Anlagenkategorien und Schwellenwerte

Spalte 
A

Spalte B Spalte C Spalte D

Numm
er

Anlagenkategorie Bemessungskriterium Schwellenwert

1. Bargeldversorgung

1.1 Autorisierung einer Abhebung

1.1.1 Autorisierungssystem Anzahl Transaktionen 
/Jahr

15 000 000

1.1.2 System zur Anbindung an ein Auto-
risierungssystem aus Sicht des 
Geldautomatenbetreibers

Anzahl Transaktionen 
/Jahr

15 000 000

1.2 Einbringen in den Zahlungsverkehr

1.2.1 System zur Aufbereitung durch den 
Geldautomatenbetreiber

Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

15 000 000

1.2.2 System zur Anbindung an ein Inter-
banken-Zahlungsverkehrssystem 
(Clearing und Settlement)

Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

18 000 000

1.2.3 Clearing-System Anzahl Transaktionen 
/Jahr

18 000 000

1.2.4 Settlement-System Anzahl Transaktionen
der an das Settle-
ment-System ange-
bundenen kritischen 
Clearing-
Systeme/Jahr

18 000 000

1.3 Belastung Kundenkonto

1.3.1 Kontoführungssystem Anzahl dienstleis-
tungsbezogener1) Tra
ner1) Transaktionen/Ja
hr

15 000 000

1.4 Bargeldlogistik

1.4.1 Cash Center Anzahl kumuliert be-
arbeiteter Bankno-

93 500 000

1) Nachfolgend sind dienstleistungsbezogene Transaktionen solche Transaktionen, die im Kontofüh-
rungssystem bei der Erbringung der jeweiligen kritischen Dienstleistung verbucht werden.  
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ten/Jahr

1.4.2 IT-System für das Cash Manage-
ment

Anzahl kumuliert be-
arbeiteter Bankno-
ten/Jahr

93 500 000

2. Kartengestützter Zahlungsverkehr

2.1. Autorisierung 

2.1.1 Autorisierungssystem Anzahl dienstleis-
tungsbezogener
Transaktionen/Jahr

21 500 000

2.1.2 System zur Anbindung an ein Auto-
risierungssystem aus Sicht des Ter-
minalbetreibers

Anzahl dienstleis-
tungsbezogener
Transaktionen/Jahr

21 500 000

2.2. Einbringen in den Zahlungsverkehr

2.2.1 System zur Aufbereitung durch den 
POS-Terminalbetreiber

Anzahl Transaktionen 
/Jahr

21 500 000

2.2.2 System zur Annahme der POS-
Transaktionsdaten beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfän-
gers

Anzahl Transaktionen 
/Jahr

21 500 000

2.2.3 System zur Anbindung an ein Inter-
banken-Zahlungsverkehrssystem
(Clearing und Settlement)

Anzahl Transaktionen 
/Jahr

18 000 000

2.2.4 Clearing-System Anzahl Transaktionen 
/Jahr

18 000 000

2.2.5 Settlement-System Anzahl Transaktionen 
des zugehörigen kriti-
schen Clearing-
Systems/Jahr

18 000 000

2.3. Belastung auf dem Konto des Zah-
lers und Gutschrift auf dem Konto 
des Zahlungsempfängers

2.3.1 Kontoführungssystem Anzahl dienstleis-
tungsbezogener
Transaktionen/Jahr

21 500 000

3. Konventioneller Zahlungsverkehr

3.1 Annahme einer Überweisung oder 
Lastschrift
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3.1.1 System zur Annahme einer Über-
weisung oder Lastschrift

Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

100 000 000

3.2 Einbringen in den Zahlungsverkehr

3.2.1 System zur Anbindung an ein Inter-
banken-Zahlungsverkehrssystem 
(Clearing und Settlement)

Anzahl dienstleis-
tungsbezogener
Transaktionen/Jahr

100 000 000

3.2.2 Clearing-System Anzahl dienstleis-
tungsbezogener
Transaktionen/Jahr

100 000 000

3.2.3. Settlement-System Anzahl Transaktionen 
des zugehörigen kriti-
schen Clearing-
Systems/Jahr

100 000 000

3.3 Belastung und Gutschrift auf Kun-
denkonten

3.3.1 Kontoführungssystem Anzahl dienstleis-
tungsbezogener
Transaktionen/Jahr

100 000 000

4. Verrechnung und Abwicklung von 
Wertpapier- und Derivatgeschäften

4.1 Verrechnung von Wertpapier- und 
Derivatgeschäften

4.1.1 System einer Clearingstelle oder 
zentralen Gegenpartei zur Verrech-
nung von Wertpapier- und Derivat-
geschäften

Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

850 000

4.1.2 System zur Anbindung für die Ver-
rechnung und Verbuchung von 
Wertpapier- und Derivatgeschäften

Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

850 000

4.2 Verbuchung Wertpapiere

4.2.1 Wertpapier-Settlement-System Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

850 000

4.2.2 Depotführungssystem Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

850 000

4.2.3 System eines Zentralverwahrers Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

850 000

4.3 Verbuchung Geld

4.3.1 System zur Aufbereitung der Zah-
lungsanweisung

Anzahl Transaktio-
nen/Jahr

850 000



- 28 - Bearbeitungsstand: 24.05.2017  16:15 Uhr

5. Versicherungsdienstleistungen

5.1 Inanspruchnahme von Versiche-
rungsdienstleistungen

5.1.1 Vertragsverwaltungssystem (Le-
bensversicherung) 

Leistungsfälle/Jahr 500 000 

5.1.2 Vertragsverwaltungssystem (private 
Krankenversicherung)

Leistungsfälle/Jahr 2 000 000

5.1.3 Vertragsverwaltungssystem (Kom-
posit)

Schadensfälle/Jahr 500 000

5.1.4 Leistungssystem (Lebensversiche-
rung)

Leistungsfälle/Jahr 500 000

5.1.5 Leistungssystem (Sozialversiche-
rungsträger der gesetzlichen Ren-
ten-, Unfall- und Arbeitslosenversi-
cherung)

Leistungsfälle/Jahr 500 000

5.1.6 Leistungssystem (private Kranken-
versicherung)

Leistungsfälle/Jahr 2 000 000

5.1.7 Schadensystem (Komposit) Schadensfälle/Jahr 500 000

5.1.8 Auszahlungssystem (Lebensversi-
cherung)

Leistungsfälle/Jahr 500 000

5.1.9 Auszahlungssystem (Sozialversiche-
rungsträger der gesetzlichen Ren-
ten-, Unfall- und Arbeitslosenversi-
cherung)

Leistungsfälle/Jahr 500 000

5.1.10 Auszahlungssystem (private Kran-
kenversicherung)

Leistungsfälle/Jahr 2 000 000

5.1.11 Auszahlungssystem (Komposit) Schadensfälle/Jahr 500 000

5.1.12 Verwaltungs- und Zahlungssystem 
der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung

Anzahl der Versicher-
ten

3 000 000

Anhang 7 (zu § 1 Nummer 4 und Nummer 5, § 8 Absatz 3 Nummer 1 
und Nummer 2)

Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Transport und 
Verkehr

Teil 1 

Grundsätze und Fristen


